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§ 498 Geo. Trennung von
Hauptverfahren

Geo. - Geschaftsordnung fur die Gerichte I. und Il. Instanz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

1. (1)Wenn hinsichtlich einzelner Angeklagter oder hinsichtlich einzelner Taten (Tatvorwtirfe) ein Hauptverfahren
getrennt, aber nicht sofort durch Abtretung an ein anderes Gericht, Einstellung oder Abbrechung erledigt wird
(8 485 Abs. 1 Z 6), ist das getrennte Verfahren in der bisher damit befassten Geschaftsabteilung des Gerichts zu
Ende zu flhren, es sei denn, dass es nach einer Verfahrensart durchzufihren ist, die nicht zum Wirkungskreis
dieser Geschaftsabteilung gehort. Bestehen bei einem Gericht Fachabteilungen fur Strafsachen besonderer Art
(Finanzstrafsachen und dergleichen), so konnen in der Geschaftsverteilung fur den Fall der Trennung
Ausnahmebestimmungen Uber die Abgabe solcher Sachen an die Fachabteilung getroffen werden.

2. (2)Ob nach der Trennung der Verfahren ein neuer Akt anzulegen ist, ergibt sich aus & 8a Abs. 9 DV-StAG.

In Kraft seit 01.01.2009 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/gvgo/paragraf/485
file:///

	§ 498 Geo. Trennung von Hauptverfahren
	Geo. - Geschäftsordnung für die Gerichte I. und II. Instanz


